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Gebührenreglement 
Gestützt auf Art. 24 lit. i) der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Amriswil das 
nachfolgende Gebührenreglement sowie einen Gebührentarif: 

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Grundsätze 
Die Stadtverwaltung erhebt Gebühren nach diesem Reglement und dem Gebührentarif, soweit 
nicht besondere Gebührenvorschriften bestehen.  

Für gebührenberechtigte Verrichtungen der Stadtverwaltung, die im nachfolgenden Tarif nicht 
aufgeführt sind, kann der Stadtrat angemessene Kosten in Berücksichtigung von Zeit-, Arbeits- 
und Materialaufwand verrechnen. 

Die Gebühren fallen in die Stadtkasse, soweit sie nicht dem Staat abzuliefern sind. 

Art. 2 Ausnahme 
Für Dienstleistungen der Sozialen Dienste werden in der Regel keine Gebühren erhoben. 

Art. 3 Gebührenfestsetzung 
Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Ansätze nach dem Zeit-, Arbeits- und 
Materialaufwand zu bemessen. 

Art. 4 Erhöhung der Gebühren 
In Einzelfällen können bei besonders hohem Aufwand die Gebühren angemessen erhöht 
werden. 

Art. 5 Haftung 
Für Gebühren und Auslagen haften alle belasteten Direkt-beteiligten solidarisch. 

Art. 6 Vorschuss 
Es kann ein Vorschuss in der mutmasslichen Höhe der Gebühren oder der Kosten verlangt 
werden.  

Wird der Vorschuss innerhalb der festgesetzten Frist nicht geleistet, kann die Bearbeitung 
des Geschäfts verweigert werden. 

Art. 7 Stundung und Erlass 
Führt die Bezahlung der Gebühr zu einer grossen Härte, kann auf schriftliches Gesuch hin 
ein gänzlicher oder teilweiser Erlass oder eine Stundung gewährt werden. 

Als Erlassgründe gelten insbesondere Erwerbsunfähigkeit, andauernde Krankheit, 
Unglücksfälle oder Unterstützungsbedürftigkeit. 

Eine Stundung kann bewilligt werden, sofern Gebührenpflichtige in vorübergehende 
Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. 

Für gemeinnützige oder im öffentlichen Interesse wirkende Organisationen, für öffentlich-
rechtliche Körperschaften sowie in ausserordentlichen Situationen kann die Gebühr 
herabgesetzt oder erlassen werden. 

p.keller
Durchstreichen



 

Art. 8 Ansätze nach Bundes- oder kantonalem Recht 
Gebührensätze, die mit "B" oder "K" bezeichnet sind, sind im Bundes- bzw. kantonalen Recht 
festgelegt. Sie sind im Tarif lediglich der Vollständigkeit halber aufgeführt und können von 
keinem Organ der Politischen Gemeinde abgeändert werden. 

Bei Gebührensätzen, welche im Tarif mit "B min." oder "K min." bezeichnet sind, handelt es 
sich um Mindestansätze nach Bundes- bzw. kantonalem Recht, bei Gebührenansätzen, 
welche mit "B max." oder "K max." bezeichnet sind, um Höchstansätze nach Bundes- bzw. 
kantonalem Recht. Solche Gebühren dürfen durch kein Gemeindeorgan unter die 
angegebenen Mindestansätze herabgesetzt oder über die angegebenen Höchstansätze 
erhöht werden. 

Änderungen des Bundesrechts oder des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. 

Art. 9 Anpassung an Teuerung 
Der Stadtrat kann die in dieser Ordnung festgelegten Ansätze periodisch der Teuerung 
anpassen. 

II. Schlussbestimmungen
Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts 
Durch dieses Gebührenreglement werden alle widersprechenden Gebührenbestimmungen 
aufgehoben, namentlich das Gebührenreglement vom 12. Januar 2021. 

Art. 11 Inkrafttreten 
Dieses Gebührenreglement tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

Amriswil, 30. November 2021 

Stadt Amriswil 

Stadtrat 

Der Stadtpräsident: Gabriel Macedo 

Der Stadtschreiber: Roland Huser 

Genehmigt vom Stadtrat am 30. November 2021 

Inkraftgesetzt auf den 1. Januar 2022 



 

Gebührentarif 
1 Allgemeine Verwaltung 
10 Auskünfte, Zeugnisse, Beglaubigungen 

100 mündliche Auskünfte unentgeltlich 

101 zeitraubende schriftliche Auskünfte, je 

nach Zeitaufwand Fr. 50.00 bis Fr. 500.00 

102 Beglaubigungen für Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie juristische 

Personen der PG Amriswil 

unentgeltlich 

103 Beglaubigungen für auswärts wohnhafte 
Kundinnen und Kunden 

− pro Seite Fr. 2.00 

− mindestens Fr. 10.00 

11 Drucksachen 

110 Reglemente, Zonenplan, Ortsplan unentgeltlich 

111 Vereinsliste unentgeltlich 

unentgeltlich 

unentgeltlich 

112 Geschäftsberichte, Budgets 

113 Gemeindebroschüren, Prospekte 

12 Entscheid, Bewilligung, Genehmigung 

120 soweit keine besonderen Vorschriften 

gelten, je nach Zeitaufwand und 

Bedeutung Fr. 20.00 bis Fr. 500.00 

121 Barauslagen, namentlich die Kosten für Expertisen, werden in der Regel zusätzlich 
erhoben. 



2 Einwohnerdienste 
20 Schweizerinnen und Schweizer 

200 Aufforderung zur Verlängerung und Wiederregistrierung 

des Heimatausweises 

Fr. 20.00 

201 Identitätskarten: 

− Erwachsene B* Fr. 65.00 

− Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre B* Fr. 30.00 

205 Prüfung von Formularen des Strassen- Fr. 15.00 

verkehrsamtes 

* zuzüglich Portoauslagen

21 Ausländerinnen und Ausländer 

210 Verlängerung der Aufenthalts- und 

Niederlassungsbewilligung 

gemäss Rechnung des 

kantonalen Migrationsamtes 

211 Mahnung für Fremdenpolizeigebühren effektive Auslagen 

22 Einbürgerung 

220 Taxe für den Erwerb des Gemeindebürgerrechtes gem. Anhang 1 

3 Ordnungsdienste 
30 Schadenbekämpfung und Dienstleistungen 

300 Schadenbekämpfung und Dienstleistungen der Feuerwehr nach Aufwand 

301 Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage: 

− 1. Fehlalarm
− weitere Fehlalarme

Fr. 

gratis 

400.00 

Sind die Einsatzkosten höher, wird der Aufwand verrechnet. 



31 Öffentliche Unterkünfte 

310 Kantonnement, pro Person und Nacht Fr. 8.00 

311 Wolldecke, pro Nacht Fr. 2.00 

− mindestens Fr. 20.00 

312 Schaumgummimatratze, pro Nacht Fr. 2.00 

− mindestens Fr. 20.00 

313 Kochkisten für einheimische Organisationen, pro Tag Fr. 5.00 

− mindestens Fr. 20.00 

315 Besondere Dienstleistungen nach Aufwand 

316 Übrige Gebühren gemäss Verwaltungsreglement (VR Militär) 

4 Gewerbe und Handel 
40 Gastgewerbe K 

400 Einmalige Gebühr gem. § 29 des Gastgewerbegesetzes 

Bewilligung für die Ausübung einer gastgewerbli-     

 chen Tätigkeit Fr. 1000.00 

Bewilligung für regelmässige Verlängerungen, 

Tanzveranstaltungen oder Schaudarbietungen Fr. 3000.00 

Bewilligung für regelmässige Freinächte sowie damit 

verbundene Tanzveranstaltungen oder Schaudar-     

 bietungen Fr. 4000.00 

Bewilligung für den Handel mit alkoholischen 

Getränken Fr. 1000.00 

41 Abgabe auf gebrannten Wassern K  

410 gem. § 31 des Gastgewerbegesetzes Fr. 50.00 bis Fr. 4000.00 

und § 28 ff der Gastgewerbeverordnung 

42 Verschiedenes 

420 Freinacht Fr. 40.00 

421 Verlängerung Fr. 20.00 



43 Weitere Amtshandlungen kostendeckende Gebühren 

44 Spielautomaten und Geldspielautomaten K 

Gem. § 18 des Spielbetriebsgesetzes 

441 Spielautomaten, pro Gerät Fr. 200.00 

442 Geldspielautomaten, pro Gerät Fr. 1000.00 bis Fr. 3000.00 

45 Verkaufsgeschäfte, Märkte 

451 Marktgebühren gem. Anhang 2 

452 Bewilligung für Sonntagsverkauf 50.00 

453 Allgemeiner Amriswiler Sonntagsverkauf vor 
Weihnachten  

unentgeltlich 

46 Ausleihe von Marktständen (ausserhalb von Jahrmärkten) 

460 Gedeckter Stand mit Zeltdach, pro Stand für 

− soziale Institutionen unentgeltlich 

− ortsansässige Vereine unentgeltlich 

− auswärtige Vereine Fr. 25.00 

− Firmen / Ladengeschäfte Fr. 30.00 

− Privatpersonen Fr. 30.00 

− Werkhöfe anderer Gemeinden Fr. 15.00 

461 Arbeitsleistungen des Werkhofs (z.B. Transport, Auf- und 
Abladen etc.) werden separat verrechnet. 

nach Aufwand 

47 Ausleihe von Fest-Tisch-Garnituren 

soziale Institutionen 

− Grundpauschale bis 10 Tischsets unentgeltlich 

− jedes weitere Tischset unentgeltlich 

ortsansässige Vereine 

− Grundpauschale bis 10 Tischsets unentgeltlich 

− jedes weitere Tischset unentgeltlich 



auswärtige Vereine 

− Grundpauschale bis 10 Tischsets Fr. 50.00 

− jedes weitere Tischset Fr. 8.00 

Firmen / Ladengeschäfte 

− Grundpauschale bis 10 Tischsets Fr. 50.00 

− jedes weitere Tischset Fr. 8.00 

−

Privatpersonen

− Grundpauschale bis 10 Tischsets Fr. 50.00 

− jedes weitere Tischset Fr. 8.00 

−

Werkhöfe anderer Gemeinden

− Grundpauschale bis 10 Tischsets Fr. 30.00 

− jedes weitere Tischset Fr. 5.00 

471 Arbeitsleistungen des Werkhofs (z.B. Transport, Auf- und 
Abladen etc.) werden separat verrechnet. 

nach Aufwand 

48 Verschiedenes 

470 Platzgeld für grosse Zirkusse, je Spieltag Fr. 1000.00 

471 Platzgeld für kleine Zirkusse, je Spieltag Fr. 100.00 

480 Bildschirm-Werbung* im Pentorama, pro Monat Fr. 30.00 

481 Bildschirm-Werbung* in der Sporthalle Tellenfeld, pro Monat Fr. 30.00 

482 Bildschirm-Werbung* im Einkaufszentrum Migros 

− für ortsansässige Vereine und Non Profit-Organisationen, pro Woche Fr. 100.00 

− für gewinnorientierte Organisationen, pro Woche Fr. 175.00 

* Das Angebot gilt nur für die Bewerbung von bevorstehenden Anlässen in Amriswil.



5 Gesundheit 
50 Verschiedenes 

500 Desinfektion, Entwesung nach Aufwand 

501 Entfernung von Bienen-, Wespen- und 

Hornissennestern 

Fr. 80.00 

6 Soziale Wohlfahrt 
60 Berufsbeistand / Beistand / freiwillige Einkommens- und 

Vermögensverwaltung 

Entschädigungen erfolgen in Anlehnung an § 88 der Verordnung des Obergerichts zum 
Kindes- und Erwachsenenschutz (KESV) vom 22. Oktober 2012 

− pro Monat mindestens Fr. 50.00 

7 Bauwesen 
701 Bauanfragen, Vorentscheide nach Aufwand Fr. 130.00 

pro Std. 

702 Vorabklärungen ab 2. Beratung nach Aufwand Fr. 130.00 
pro Std. 

703 Kleinbauten und -anlagen wie Garagen, 
Gartenhäuser, Pergolas, Stützmauern, 
Vordächer, Zufahrten, Parkplätze,  

wärmetechnische Anlagen und dergleichen 
sowie Reklame- und Leuchtreklameanlagen 

Fr. 200.00 bis Fr. 600.00 

704 An-/Umbauten (inkl. Zweckänderungen) 

Grundansatz Fr. 500.00 bis Fr. 1000.00 

- zusätzlich für neu geschaffene
Flächen

pro m2 GF Fr. 4.00 

705 Umnutzungen ohne bauliche Eingriffe Fr. 500.00 bis Fr. 800.00 

706 Neubau Wohnbauten 

Einfamilienhaus Grundansatz Fr. 2000.00 

− zusätzlich pro m2 GF Fr. 4.00 

Doppeleinfamilienhaus Grundansatz Fr. 3000.00 

- zusätzlich pro m2 GF Fr. 4.00 



Mehrfamilienhaus Grundansatz Fr. 3000.00 

− zusätzlich pro m2 GF Fr. 2.00 

707 Industrie- und Gewerbebauten 

Neubau Grundansatz Fr. 2000.00 

- zusätzlich Kubatur pro m3 Fr. 0.50 

Anbau Grundansatz Fr. 1000.00 

- zusätzlich Kubatur pro m3 0.50 

708 Landwirtschaftliche Bauten 

- Hauptgebäude (Scheunen, Ställe) Fr. 1500.00 bis Fr. 3000.00 

- Nebengebäude (Remisen, Anbauten) Fr. 500.00 bis Fr. 2000.00 

- An- und Umbauten Fr. 500.00 bis Fr. 2000.00 

709 Abbruch von Gebäuden/Gebäudeteilen Fr. 300.00 bis Fr. 1000.00 

710 Verlängerung der Baubewilligung Fr. 200.00 bis Fr. 800.00 

711 Änderungen an bewilligten Bauvorhaben 
(Projektänderungen/Ergänzungen) 

nach Aufwand Fr. 130.00 
pro Std. 

712 Nachträgliche Bewilligungen für bereits erstellte 
Bauten und Anlagen 

Gebühr gem. Ziffer 703 bis 710  plus 50 
bis 100 % 

713 Publikation eines Baugesuches 

- im Publikationsorgan Fr. 250.00 

- externe Publikation effektive Kosten 

714 Anstössermitteilungen pro Baugesuch Fr. 30.00 bis Fr. 150.00 

715 Zuschlag bei grossem Prüf- und 
Kontrollaufwand 

50 bis 100 % 

716 Aufwand Herausgabe Pläne aus Archiv Fr. 50.00 bis Fr. 100.00 

- zusätzlich externe Kopier- und Scankosten effektive Kosten 

717 Gutachten, Kontrollen durch Dritte etc. effektive Kosten 



72 Feuerschutz 

720 Nebenbauten Fr. 50.00 bis Fr. 100.00 

721 Wohnbauten 

− Neubau Ein- und Doppeleinfamilien-häuser Fr. 150.00 

− Neubau Mehrfamilienhäuser Fr. 200.00 bis Fr. 500.00 

− Umbau Ein-/Mehrfamilienhäuser nach Aufwand 

722 Industrie- und Gewerbebauten 

(Neu- und Umbauten) 

Fr. 100.00 bis Fr. 1000.00 

723 Heizungsersatz, Systemwechsel Fr. 120.00 

724 Cheminée, Cheminée-Ofen Fr. 100.00 

725 Besondere Dienstleistungen nach Aufwand 

726 Nachkontrollen durch den Feuerschutzbeauftragten Fr. 100.00 

(wenn Auflagen nicht erfüllt wurden) 

727 Feuerwerk-Verkaufsbewilligung 

− pro Jahr Fr. 70.00 

728 Feuerwerk-Verkaufskontrolle unentgeltlich 

− Nachkontrolle Fr. 50.00 

73 Feuerungskontrolle bei Öl- und Gasfeuerungen (inkl. Mwst.) 

730 Erstkontrolle Fr. 80.00 

731 Nachkontrolle infolge Mängel Fr. 80.00 

74 Feuerungskontrolle bei Holzfeuerungen (inkl. Mwst.) 

740 Erstkontrolle Holzheizkessel, inkl. CO und Staub-Messung Fr. 500.00 

741 Periodische Kontrolle Holzheizkessel, inkl. CO Messung Fr. 280.00 

742 Abnahmekontrolle Einzelraumfeuerung (visuell) Fr. 45.00 

743 Periodische Kontrolle Einzelraumfeuerung (visuell) Fr. 32.00 



75 Benützung von öffentlichem Grund 

750 Benützung von öffentlichem Grund gem. 
Gesetz über Strassen und Wege 

Veranstaltungen von ortsansässigen unentgeltlich 

Vereinen und Institutionen 

politische Standaktionen und 
Unterschriftensammlungen 

unentgeltlich 

Anlässe ohne kommerziellen Charakter 

− Grundpauschale pro Anlass unentgeltlich 

− zusätzlich pro m2 und Tag unentgeltlich 

Anlässe mit kommerziellem Charakter

− Grundpauschale pro Anlass Fr. 100.00 

− zusätzlich pro m2 und Tag Fr. 2.00 

Verwendung als Abstellplatz, Lager etc.

− Grundpauschale pro Monat Fr. 100.00 

− zusätzlich pro m2 und Monat Fr. 1.00 

Bei Verwendung von öffentlichem Grund für länger andauernde Anlässe mit 
kommerziellem Charakter kann der Stadtrat pauschale Gebühren festlegen. 

751 Standplatzgebühren für Fahrende auf 
öffentlichem Grund 

Miete pro Wohnwagen und pro Woche Fr. 150.00 

bestehend aus: 

− Standplatz für Wohnwagen

− Strom für Wohnwagen

− Installation Strom- und Wasseranschluss

− Inkasso- und Reservationsgebühr

Miete mobile WC-Anlage effektive Kosten 

Arbeiten des Werkhofs für die Reinigung des Areals, für die Abfallentsorgung und für die 
Platzierung einer mobilen WC-Anlage werden nach dem Zeit- und Materialaufwand 
zusätzlich in Rechnung gestellt. Für die Arbeitszeit gilt ein Ansatz von Fr. 75.00 pro Std. 

Die Stadtkanzlei kann eine Kaution für die Deckung anfallender Kosten verlangen. 

752 Vermietung von Schrebergärten 

Pachtzins pro Jahr und Are (exkl. Mwst.) Fr. 135.00 



8 Verschiedenes 
800 Mahngebühr (ausgenommen im Steuerwesen), ab der 2. 

Mahnung, pro Mahnung 
Fr. 20.00 

811 Nachforschungsgebühr bei irrtümlichen Zahlungen effektive Kosten 

820 Taxen und Gebühren Strandbad und Campingplatz 

Amriswil in Uttwil gem. Anhang 3 

830 Amtliche Wohnungsabnahme nach Aufwand 

− pro Stunde Fr. 140.00 

− angebrochene Stunden werden voll verrechnet

840 Hundesteuer für einen Hund K min Fr. 80.00 

841 Hundesteuer für jeden weiteren Hund im 
gleichen Haushalt 

K min Fr. 130.00 

Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. April 2022 in Kraft. 

Amriswil, 29. März 2022 

Stadt Amriswil 

Stadtrat 

Der Stadtpräsident: Gabriel Macedo 

Der Stadtschreiber: Roland Huser 

Vom Stadtrat beschlossen am 29. März 2022 

Inkraftgesetzt auf den 1. April 2022 
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